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Abschnitt II 
Arbeitszeit  

 
§ 6 

Regelmäßige Arbeitszeit 
 
(1) 1Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen für  

a) [nicht besetzt], 

b) die Beschäftigten im Tarifgebiet West durchschnittlich 39 Stunden wöchent-
lich, im Tarifgebiet Ost durchschnittlich 40 Stunden wöchentlich. 

2Bei Wechselschichtarbeit werden die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen in 
die Arbeitszeit eingerechnet. 3Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf fünf Tage, 
aus notwendigen betrieblichen/dienstlichen Gründen auch auf sechs Tage ver-
teilt werden. 

 
  

aklus
Textfeld
. . .
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. . .

(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe aus den Entgeltgruppen 2 
bis 14 der Anlage A werden die Beschäftigten der gleichen Stufe zugeordnet, die 
sie in der niedrigeren Entgeltgruppe erreicht haben, mindestens jedoch der 
Stufe 2. 2Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag

§ 17
Allgemeine Regelungen zu den Stufen 

der Höhergruppierung. 3....
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 4Bei einer Eingruppierung 
in eine niedrigere Entgeltgruppe ist die/der Beschäftige der in der höheren Ent-
geltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen. 5Die/Der Beschäftigte erhält vom Be-
ginn des Monats an, in dem die Veränderung wirksam wird, das entsprechende 
Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder Satz 4 festgelegten Stufe der betreffenden 
Entgeltgruppe. 

Fassung des Absatz 4 bis zum 28. Februar 2017: 

(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe werden die Beschäftigten 
derjenigen Stufe zugeordnet, in der sie mindestens ihr bisheriges Tabellenent-
gelt erhalten, mindestens jedoch der Stufe 2. 2Beträgt der Unterschiedsbetrag 
zwischen dem derzeitigen Tabellenentgelt und dem Tabellenentgelt nach 
Satz 1 

- in den Entgeltgruppen 1 bis 8 vom 1. Februar 2017 an weniger als 
58,98 Euro, 

- in den Entgeltgruppen 9a bis 15 vom 1. Februar 2017 an weniger als 
94,39 Euro, 

so erhält die/der Beschäftigte während der betreffenden Stufenlaufzeit anstelle 
des Unterschiedsbetrages den vorgenannten jeweils zustehenden Garantiebe-
trag.

Fassung von Satz 2 bis zum 31. Januar 2017: 
2Beträgt der Unterschiedsbetrag zwischen dem derzeitigen Tabellenentgelt 
und dem Tabellenentgelt nach Satz 1 

- in den Entgeltgruppen 1 bis 8 vom 1. März 2016 an weniger als 
57,63 Euro, 

- in den Entgeltgruppen 9a bis 15 vom 1. März 2016 an weniger als 
92,22 Euro, 

so erhält die/der Beschäftigte während der betreffenden Stufenlaufzeit an-
stelle des Unterschiedsbetrages den vorgenannten jeweils zustehenden Ga-
rantiebetrag.  

3Wird die/der Beschäftigte nicht in die nächsthöhere, sondern in eine darüber 
liegende Entgeltgruppe höhergruppiert, ist das Tabellenentgelt für jede dazwi-
schen liegende Entgeltgruppe nach Satz 1 zu berechnen; Satz 2 gilt mit der 
Maßgabe, dass auf das derzeitige Tabellenentgelt und das Tabellenentgelt der 
Entgeltgruppe abzustellen ist, in die die/der Beschäftigte höhergruppiert wird. 
4Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Hö-
hergruppierung. 5Bei einer Eingruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist 
die/der Beschäftige der in der höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuord-
nen. 6Die/Der Beschäftigte erhält vom Beginn des Monats an, in dem die Ver-
änderung wirksam wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 
oder Satz 5 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe, ggf. einschließ-
lich des Garantiebetrags. 

Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 2: 

Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen Entgeltanpassungen teil. 

* Hierzu Niederschriftserklärung zu § 17 Abs. 4 Satz 3, abgedruckt im Anschluss an den Tarifvertrag.
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. . .

(4a.1)9 1Beträgt bei Höhergruppierungen innerhalb der Anlage C der Unterschiedsbe-
trag zwischen dem derzeitigen Tabellenentgelt und dem Tabellenentgelt nach 
§ 17 Abs. 4 Satz 1

- in den Entgeltgruppen S 2 bis S 8b weniger als 58,98 Euro, 

- in den Entgeltgruppen S 9 bis S 18 weniger als 94,39 Euro 

erhält die/der Beschäftigte während der betreffenden Stufenlaufzeit anstelle des 
Unterschiedsbetrages den vorgenannten jeweils zustehenden Garantiebetrag. 
2Wird die/der Beschäftigte nicht in die nächsthöhere, sondern in eine darüber lie-
gende Entgeltgruppe höhergruppiert, ist das Tabellenentgelt für jede dazwischen 
liegende Entgeltgruppe zu berechnen; Satz 1 gilt mit der Maßgabe, dass auf das 
derzeitige Tabellenentgelt und das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe abzustel-
len ist, in die die/der Beschäftigte höhergruppiert wird.  

Protokollerklärung zu Absatz 4a.1 Satz 1: 

Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen Entgeltanpassungen teil. 

. . .

9 Entspricht § 1 Abs. 4 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 56. 
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. . . 

§ 20
Jahressonderzahlung 

(1) Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch 
auf eine Jahressonderzahlung. 

(2) 1Die Jahressonderzahlung beträgt bei Beschäftigten, für die die Regelungen 
des Tarifgebiets West Anwendung finden, 

in den Kalenderjahren bis 2016 ab 2017 

in den Entgeltgruppen 1 bis 8 90 v.H. 86 v.H. 

in den Entgeltgruppen 9a bis 12 80 v.H. 76 v.H. 

in den Entgeltgruppen 13 bis 15 60 v.H. 56 v.H. 

des der/dem Beschäftigten in den Kalendermonaten Juli, August und September 
durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts; unberücksichtigt bleiben hierbei 
das zusätzlich für Überstunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme 
der im Dienstplan vorgesehenen Überstunden und Mehrarbeit), Leistungszula-
gen, Leistungs- und Erfolgsprämien.* 2Der Bemessungssatz bestimmt sich nach 
der Entgeltgruppe am 1. September. 3Bei Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis 
nach dem 30. September begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeit-
raums der erste volle Kalendermonat des Arbeitsverhältnisses. 4In den Fällen, in 
denen im Kalenderjahr der Geburt des Kindes während des 

* Hierzu Niederschriftserklärung zu § 20 Abs. 2 Satz 1, abgedruckt im Anschluss an den Tarifvertrag.
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Bemessungszeitraums eine elterngeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung aus-
geübt wird, bemisst sich die Jahressonderzahlung nach dem Beschäftigungsum-
fang am Tag vor dem Beginn der Elternzeit. 

Protokollerklärungen zu Absatz 2: 

1. 1Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts
werden die gezahlten Entgelte der drei Monate addiert und durch drei ge-
teilt; dies gilt auch bei einer Änderung des Beschäftigungsumfangs. 2Ist im
Bemessungszeitraum nicht für alle Kalendertage Entgelt gezahlt worden,
werden die gezahlten Entgelte der drei Monate addiert, durch die Zahl der
Kalendertage mit Entgelt geteilt und sodann mit 30,67 multipliziert. 3Zeit-
räume, für die Krankengeldzuschuss gezahlt worden ist, bleiben hierbei un-
berücksichtigt. 4Besteht während des Bemessungszeitraums an weniger als
30 Kalendertagen Anspruch auf Entgelt, ist der letzte Kalendermonat, in
dem für alle Kalendertage Anspruch auf Entgelt bestand, maßgeblich.

2. 1Wegen der am 29. April 2016 vereinbarten Festschreibung der Jahresson-
derzahlung beträgt abweichend von Absatz 2 Satz 1 der Bemessungssatz
für die Jahressonderzahlung

a) im Kalenderjahr 2016

in den Entgeltgruppen 1 bis 8 87,89 v.H., 

in den Entgeltgruppen 9a bis 12 78,13 v.H. und 

in den Entgeltgruppen 13 bis 15 58,59 v.H. sowie 

b) im Kalenderjahr 2017

in den Entgeltgruppen 1 bis 8 82,05 v.H., 

in den Entgeltgruppen 9a bis 12 72,52 v.H. und 

in den Entgeltgruppen 13 bis 15 53,43 v.H. 
2Ab dem Kalenderjahr 2018 beträgt mit dem Wirksamwerden einer allge-
meinen Entgeltanpassung der Bemessungssatz 

in den Entgeltgruppen 1 bis 8 82,05 v.H. : [(100 + x) : 100], 

in den Entgeltgruppen 9a bis 12 72,52 v.H. : [(100 + x) : 100], 

in den Entgeltgruppen 13 bis 15 53,43 v.H. : [(100 + x) : 100], 

wobei x jeweils dem Vomhundertsatz der allgemeinen Entgeltanpassung im 
Jahr 2018 entspricht. 3Die nach Satz 2 berechneten Bemessungssätze sind 
auf zwei Stellen nach dem Komma kaufmännisch zu runden. 

(3) Für Beschäftigte, für die die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, 
gelten Absatz 2 und die Protokollerklärung Nr. 2 zu Absatz 2 mit der Maßgabe, 
dass die Bemessungssätze* für die Jahressonderzahlung 75 v.H. der dort ge-
nannten Vomhundertsätze betragen. 

* Bemessungssatz Ost:
Im Kalenderjahr 2016: EG 1-8: 65,92 v.H.; EG 9-12: 58,60 v.H.; EG 13-15: 43,94 v.H.; 
im Kalenderjahr 2017: EG 1-8: 61,54 v.H.; EG 9-12: 54,39 v.H.; EG 13-15: 40,07 v.H.. 
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(4) 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 vermindert sich um ein Zwölftel für 
jeden Kalendermonat, in dem Beschäftigte keinen Anspruch auf Entgelt oder 
Fortzahlung des Entgelts nach § 21 haben. 2Die Verminderung unterbleibt für 
Kalendermonate,  

1. für die Beschäftigte kein Tabellenentgelt erhalten haben wegen

a) Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn sie diesen vor
dem 1. Dezember beendet und die Beschäftigung unverzüglich wieder
aufgenommen haben,

b) Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG,

c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und El-
ternzeitgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind ge-
boren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch be-
standen hat;*

2. in denen Beschäftigten Krankengeldzuschuss gezahlt wurde oder nur we-
gen der Höhe des zustehenden Krankengelds ein Krankengeldzuschuss
nicht gezahlt worden ist.

(5) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für November ausge-
zahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeitpunkt 
ausgezahlt werden. 

(6) 1Beschäftigte, die bis zum 31. März 2005 Altersteilzeitarbeit vereinbart haben, 
erhalten die Jahressonderzahlung auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis wegen 
Rentenbezugs vor dem 1. Dezember endet. 2In diesem Falle treten an die Stelle 
des Bemessungszeitraums gemäß Absatz 2 die letzten drei Kalendermonate vor 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 

 . . . 

* Hierzu Niederschriftserklärung zu § 20 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 Buchst. c, abgedruckt im Anschluss an
den Tarifvertrag
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Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) 12 

Inhaltsverzeichnis 

Grundsätzliche Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen) 

1. Vorrang spezieller Tätigkeitsmerkmale

2. Tätigkeitsmerkmale mit Anforderungen in der Person

3. Wissenschaftliche Hochschulbildung

4. Hochschulbildung

5. Anerkannte Ausbildungsberufe

6. Übergangsregelungen zu in der DDR erworbenen Abschlüssen

7. Ausbildungs- und Prüfungspflicht

8. Geltungsausschluss für Lehrkräfte

9. Unterstellungsverhältnisse

10. Ständige Vertreterinnen und Vertreter

. . . 
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Grundsätzliche Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen)  

1. Vorrang spezieller Tätigkeitsmerkmale

1Für Beschäftigte, deren Tätigkeit in einem speziellen Tätigkeitsmerkmal aufge-
führt ist, gelten die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale (Teil A Abschnitt I) weder in
der Entgeltgruppe, in der sie aufgeführt sind, noch in einer höheren Entgelt-
gruppe.
2Die Allgemeinen Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 2 bis 12 für Beschäf-
tigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und Außendienst (Teil A Ab-
schnitt I Ziffer 3) gelten, sofern die auszuübende Tätigkeit einen unmittelbaren
Bezug zu den eigentlichen Aufgaben der betreffenden Verwaltungsdienststellen,
-behörden oder -institutionen hat.
3Für Beschäftigte mit handwerklichen Tätigkeiten, deren Tätigkeit nicht in einem
speziellen Tätigkeitsmerkmal aufgeführt ist, gelten die allgemeinen Tätigkeits-
merkmale für Beschäftigte mit handwerklichen Tätigkeiten (Teil A Abschnitt I Zif-
fer 2); die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte im Büro-, Buchhalte-
rei-, sonstigen Innendienst und Außendienst (Teil A Abschnitt I Ziffer 3) gelten
nicht.
4Für Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und
entsprechender Tätigkeit sowie für sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,
gelten die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 13 bis 15 (Teil A
Abschnitt I Ziffer 4), es sei denn, dass ihre Tätigkeit in einem speziellen Tätig-
keitsmerkmal aufgeführt ist.
5Wird ein Arbeitsvorgang von einem speziellen Tätigkeitsmerkmal erfasst, findet
dieses auch dann Anwendung, wenn die / der Beschäftigte außerhalb des Gel-
tungsbereichs des Besonderen Teils bzw. der Besonderen Teile des TVöD be-
schäftigt ist, zu dem bzw. denen dieses Tätigkeitsmerkmal vereinbart ist.

Protokollerklärung zu Nr. 1 Satz 2:

Die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-,
sonstigen Innendienst und im Außendienst (Teil A Abschnitt I Ziffer 3) besitzen
eine Auffangfunktion in dem gleichen Umfang wie – bestätigt durch die bisherige
ständige Rechtsprechung des BAG – die bisherigen ersten Fallgruppen des All-
gemeinen Teils der Anlage 1a zum BAT.

Protokollerklärung zu Nr. 1 Satz 3:

Spezielle Tätigkeitsmerkmale im Sinne des Satzes 3 sind auch die als Beispiele
bezeichneten Tätigkeitsmerkmale in den mit einem Mitgliedverband der VKA ab-
geschlossenen Tarifverträgen.
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2. Tätigkeitsmerkmale mit Anforderungen in der Person

1Ist in einem Tätigkeitsmerkmal eine Vorbildung oder Ausbildung als Anforderung
bestimmt, sind Beschäftigte, die die geforderte Vorbildung oder Ausbildung nicht
besitzen,

- wenn nicht auch „sonstige Beschäftigte“ von diesem Tätigkeitsmerkmal er-
fasst werden oder 

- wenn auch „sonstige Beschäftigte“ von diesem Tätigkeitsmerkmal erfasst 
werden, diese Beschäftigten jedoch nicht die Voraussetzungen des „sons-
tigen Beschäftigten“ erfüllen,  

bei Erfüllung der sonstigen Anforderungen dieses Tätigkeitsmerkmals in der 
nächst niedrigeren Entgeltgruppe eingruppiert. 2Satz 1 gilt entsprechend für Tä-
tigkeitsmerkmale, die bei Erfüllung qualifizierter Anforderungen eine höhere Ein-
gruppierung vorsehen. 3Satz 1 gilt nicht, wenn die Entgeltordnung für diesen Fall 
ein Tätigkeitsmerkmal (z.B. „in der Tätigkeit von …“) enthält.  

3. Wissenschaftliche Hochschulbildung

1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, wenn das
Studium

a) an einer Universität, Technischen Hochschule, Pädagogischen Hoch-
schule, Kunsthochschule oder einer anderen nach Landesrecht anerkann-
ten Hochschule (außer Fachhochschulen) mit einer ersten Staatsprüfung,
mit einer Magisterprüfung oder mit einer Diplomprüfung beendet worden ist
oder

b) mit einer Masterprüfung beendet worden ist.
2Diesen Prüfungen steht eine Promotion oder die Akademische Abschlussprü-
fung (Magisterprüfung) einer Philosophischen Fakultät nur in den Fällen gleich, 
in denen die Ablegung einer ersten Staatsprüfung, einer Masterprüfung oder ei-
ner Diplomprüfung nach den einschlägigen Ausbildungsvorschriften nicht vorge-
sehen ist. 3Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung im Sinne 
des Satzes 1 Buchst. a setzt voraus, dass die Abschlussprüfung in einem Studi-
engang abgelegt wird, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschul-
reife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene Hochschul-
reife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zu-
gangsvoraussetzung erfordert, und für den Abschluss eine Regelstudienzeit von 
mindestens acht Semestern – ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester 
o.Ä. – vorschreibt. 4Ein Bachelorstudiengang erfüllt diese Voraussetzung auch
dann nicht, wenn mehr als sechs Semester für den Abschluss vorgeschrieben 
sind. 5Der Masterstudiengang muss nach den Regelungen des Akkreditierungs-
rats akkreditiert sein. 6Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule gilt als 
abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung, wenn er von der zuständi-
gen staatlichen Anerkennungsstelle als dem deutschen Hochschulabschluss 
gleichwertig anerkannt wurde. 
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4. Hochschulbildung

1Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer Hochschule
im Sinne des § 1 HRG ein Diplomgrad mit dem Zusatz "Fachhochschule" ("FH"),
ein anderer nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad
verliehen wurde. 2Die Abschlussprüfung muss in einem Studiengang abgelegt
worden sein, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allge-
meine Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder
eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvo-
raussetzung erfordert, und für den Abschluss eine Regelstudienzeit von mindes-
tens sechs Semestern – ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o.Ä. –
vorschreibt. 3Der Bachelorstudiengang muss nach den Regelungen des Akkredi-
tierungsrats akkreditiert sein. 4Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in akkreditier-
ten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien. 5Nr. 3 Satz 6 gilt entspre-
chend.

5. Anerkannte Ausbildungsberufe

1Anerkannte Ausbildungsberufe sind nur solche, die auf der Grundlage des Be-
rufsbildungsgesetzes bzw. der Handwerksordnung geregelt sind.
2Soweit in Tarifverträgen auf Landesebene bzw. im Tarifvertrag zu § 20
Abs. 1 BMT-G-O (Lohngruppenverzeichnis) Beschäftigte mit handwerklichen Tä-
tigkeiten und verwaltungs- oder betriebseigener Prüfung Beschäftigten mit erfolg-
reich abgeschlossener Ausbildung gleichgestellt sind, bleiben diese Regelungen
unberührt. 3Die im Bereich der jeweiligen kommunalen Arbeitgeberverbände be-
stehenden Richtlinien finden weiterhin Anwendung.
4In Tätigkeitsmerkmalen genannte Ausbildungsberufe umfassen auch die ent-
sprechenden früheren Ausbildungsberufe vor Inkrafttreten der Anlage 1 – Ent-
geltordnung (VKA).

6. Übergangsregelungen zu in der DDR erworbenen Abschlüssen

(1) 1Aufgrund des Artikels 37 des Einigungsvertrages und der Vorschriften
hierzu als gleichwertig festgestellte Abschlüsse, Prüfungen und Befähi-
gungsnachweise stehen ab dem Zeitpunkt ihres Erwerbs den in den Tätig-
keitsmerkmalen geforderten entsprechenden Anforderungen gleich. 2Ist die 
Gleichwertigkeit erst nach Erfüllung zusätzlicher Erfordernisse festgestellt 
worden, gilt die Gleichstellung ab der Feststellung. 

(2) Facharbeiterinnen und Facharbeiter mit einem im Beitrittsgebiet erworbe-
nen Facharbeiterzeugnis, das nach Artikel 37 des Einigungsvertrages und 
der Vorschriften hierzu dem Prüfungszeugnis in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren bzw. 
mit einer kürzeren Ausbildungsdauer gleichgestellt ist, werden bei entspre-
chender Tätigkeit wie Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbil-
dung in einem solchen Ausbildungsberuf eingruppiert. 
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7. Ausbildungs- und Prüfungspflicht

(1) Im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände Baden-Württemberg,
Bayern, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Saar und Schleswig-Holstein sind Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, 
sonstigen Innendienst und im Außendienst (Teil A Abschnitt I Ziffer 3) sowie 
im Kassen- und Rechnungswesen (Teil B Abschnitt XIII), die nicht die An-
forderungen der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 bzw. der Entgeltgruppe 9b 
Fallgruppe 1 erfüllen, nur dann in den in Absatz 2 genannten Entgeltgrup-
pen eingruppiert, wenn sie die der jeweiligen Entgeltgruppe entsprechende 
Tätigkeit auszuüben haben und nach Maßgabe des Absatzes 2 mit Erfolg 
an einem Lehrgang mit abschließender Prüfung teilgenommen haben. 

Protokollerklärung zu Absatz 1: 

Die Tarifverträge auf der Landesebene im Bereich des Kommunalen Arbeit-
geberverbands Nordrhein-Westfalen und des Kommunalen Arbeitgeberver-
bands Rheinland-Pfalz bleiben bestehen. 

(2)  1Für die Eingruppierung in eine der Entgeltgruppen 5 bis 9a ist eine Erste 
Prüfung abzulegen. 2Für die Eingruppierung in eine der Entgeltgruppen 9b 
bis 12 ist eine Zweite Prüfung abzulegen. 3Satz 1 und 2 gelten nur für auf 
der Fallgruppe 2 der Entgeltgruppen 5 bzw. 9b aufbauende Eingruppierun-
gen.  

Protokollerklärung zu den Absätzen 1 und 2: 
1Die Lehrgänge und Prüfungen werden bei den durch die Länder oder durch 
die kommunalen Spitzenverbände anerkannten Verwaltungsschulen oder 
Studieninstitute durchgeführt. 2Hierzu rechnen auch solche Lehrgänge und 
Prüfungen, die nicht für Beamtinnen/Beamte (Beamtenanwärter/-innen) 
und Beschäftigte gemeinsam, sondern als Sonderlehrgänge für Beschäf-
tigte durchgeführt werden. 

(3)  1Hat eine Beschäftigte/ein Beschäftigter die für ihre/seine Eingruppierung 
nach den Absätzen 1 und 2 vorgeschriebene Prüfung nicht abgelegt, ist 
ihr/ihm alsbald die Möglichkeit zu geben, Ausbildung und Prüfung nachzu-
holen. 2Besteht hierzu aus Gründen, die die/der Beschäftigte nicht zu ver-
treten hat, keine Möglichkeit oder befindet sich die/der Beschäftigte in der 
Ausbildung, erhält sie/er mit Wirkung vom Ersten des vierten Monats nach 
Beginn der maßgebenden Beschäftigung eine persönliche Zulage. 3Die Zu-
lage wird in Höhe des Unterschiedes zwischen dem Entgelt, das sie/er je-
weils erhalten würde, wenn sie/er zu diesem Zeitpunkt in der ihrer/seiner 
Tätigkeit entsprechenden Entgeltgruppe eingruppiert wäre, und dem jewei-
ligen Entgelt ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe gewährt. 4Sonstige An-
sprüche aus dem Arbeitsverhältnis, die von der Entgeltgruppe abhängen, 
richten sich während der Zeit, für die die Zulage zu zahlen ist, nach der der 
Tätigkeit der/des Beschäftigten entsprechenden Entgeltgruppe. 

Protokollerklärung zu Absatz 3: 
1Der Arbeitgeber darf die Entsendung der/des Beschäftigten zu einem Lehr-
gang nicht von Vorbildungsvoraussetzungen abhängig machen. 2Macht die 
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Schule oder das Institut die Zulassung zum Lehrgang von solchen Voraus-
setzungen abhängig, hat die/der Beschäftigte dies nicht zu vertreten. 

(4) 1Die Zulage entfällt vom Ersten des folgenden Monats an, wenn die/der Be-
schäftigte entweder 

a) die Prüfung auch im Wiederholungsfalle nicht bestanden hat oder

b) nicht an der ihrer/seiner Tätigkeit entsprechenden Ausbildung und
Prüfung teilnimmt, nachdem ihr/ihm die Möglichkeit hierzu geboten
worden ist.

2Sie entfällt ferner, wenn die/der Beschäftigte nach bestandener Prüfung in 
der ihrer/seiner Tätigkeit entsprechenden Entgeltgruppe eingruppiert ist. 3In 
diesem Falle erhält die/der Beschäftigte das Entgelt, das sie/er erhalten 
hätte, wenn sie/er in dem in Absatz 3 Satz 2 genannten Zeitpunkt in der 
höheren Entgeltgruppe eingruppiert wäre. 

(5)  Von der Ausbildungs- und Prüfungspflicht sind Beschäftigte befreit 

a) mit einer mindestens zwanzigjährigen Berufserfahrung bei einem Ar-
beitgeber, der vom Geltungsbereich des TVöD oder eines vergleich-
baren Tarifvertrags erfasst wird, oder bei einem anderen öffentlich-
rechtlichen Arbeitgeber,

b) deren Arbeitsvertrag befristet oder mit einer auflösenden Bedingung
versehen ist,

c) die in einem Spezialgebiet besonders herausragende Fachkenntnisse
aufweisen und in diesem Spezialgebiet beschäftigt werden,

d) die in Krankenhäusern, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, Versor-
gungs-, Nahverkehrs- oder Hafenbetrieben tätig sind.

Protokollerklärung zu Absatz 5 Buchst. b: 

Wird der Arbeitsvertrag in ein Beschäftigungsverhältnis auf unbestimmte 
Zeit umgewandelt, gelten die Bestimmungen dieser Vorbemerkung. 

(6)  Von der Verpflichtung zur Ausbildung und Prüfung kann insoweit abgese-
hen werden, als die/der Beschäftigte außerhalb des kommunalen Bereiches 
eine oder mehrere Prüfungen abgelegt hat, die den Prüfungen nach Ab-
satz 2 gleichwertig sind. 

(7) [nicht besetzt] 

8. Geltungsausschluss für Lehrkräfte

Die Entgeltordnung gilt nicht für Beschäftigte, die als Lehrkräfte - auch wenn sie
nicht unter Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 51 BT-V fallen - beschäftigt
sind, soweit nicht ein besonderes Tätigkeitsmerkmal vereinbart ist.
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9. Unterstellungsverhältnisse

1Soweit die Eingruppierung von der Zahl der unterstellten oder in der Regel un-
terstellten Beschäftigten abhängig ist, rechnen hierzu auch Beamtinnen und Be-
amte der vergleichbaren Besoldungsgruppen. 2Für diesen Zweck ist vergleich-
bar:

der Entgelt-
gruppe 

die Besoldungs-
gruppe 

2 A 2 
3 A 3 
4 A 4 
5 A 5 
6 A 6 
7 A 7 
8 A 8 

9a, 9b, 9c A 9 
10 A 10 
11 A 11 
12 A 12 
13 A 13 
14 A 14 
15 A 15 

3Bei der Zahl der unterstellten oder in der Regel unterstellten bzw. beaufsichtig-
ten oder der in dem betreffenden Bereich beschäftigten Personen zählen Teil-
zeitbeschäftigte entsprechend dem Verhältnis der mit ihnen im Arbeitsvertrag 
vereinbarten Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit einer/eines Vollzeitbe-
schäftigten. 4Für die Eingruppierung ist es unschädlich, wenn im Organisations- 
und Stellenplan zur Besetzung ausgewiesene Stellen nicht besetzt sind. 

10. Ständige Vertreterinnen und Vertreter

Ständige Vertreterinnen und Vertreter sind nicht die Vertreterinnen und Vertre-
ter in Urlaubs- und sonstigen Abwesenheitsfällen.

Teil B 
Besonderer Teil 

. . . 

. . . 
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XXIV. 
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 

Entgeltgruppe S 2 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen/Kinderpflegern mit staatlicher An-
erkennung.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

Entgeltgruppe S 3 

Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prü-
fung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

Entgeltgruppe S 4 

1. Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger mit staatlicher Anerkennung oder mit staatli-
cher Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, mit schwierigen fachlichen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

2. Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst mit abgeschlossener Berufs-
ausbildung.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

3. Beschäftigte in der Tätigkeit von Erzieherinnen/Erziehern, Heilerziehungspflege-
rinnen/Heilerziehungspfleger oder Heilerzieherinnen/Heilerzieher mit staatlicher
Anerkennung.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

Entgeltgruppe S 5 

[nicht besetzt] 

Entgeltgruppe S 6 

[nicht besetzt] 

Entgeltgruppe S 7 

Beschäftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung als Gruppenleiterin/Gruppenleiter 
in Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten für behinderte 
Menschen. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
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Entgeltgruppe S 8a 

Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger und Heiler-
zieherinnen/Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und jeweils entsprechender Tä-
tigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 5) 

Entgeltgruppe S 8b 

1. Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger und
Heilerzieherinnen/Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und jeweils entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit beson-
ders schwierigen fachlichen Tätigkeiten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3, 5 und 6)

2. Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister, Industriemeisterinnen/Industrie-
meister oder Gärtnermeisterinnen/Gärtnermeister als Gruppenleiterin/Gruppen-
leiter in Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten für be-
hinderte Menschen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

3. Beschäftigte in der Tätigkeit von Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern bzw. Sozial-
pädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe S 9 

1. Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger und
Heilerzieherinnen/Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und jeweils entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit fachlich
koordinierenden Aufgaben für mindestens drei Beschäftigte mindestens der Ent-
geltgruppe S 8b Fallgruppe 1.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 5)

2. Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 7)

3. Beschäftigte in der Tätigkeit von Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abge-
schlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht
vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15)

4. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 8)
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5. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-
nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)

Entgeltgruppe S 10 

[nicht besetzt] 

Entgeltgruppe S 11a 

Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter 
von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im 
Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im 
Sinne des § 2 SGB IX bestellt sind.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4 und 8) 

Entgeltgruppe S 11b 

Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit 
staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abgeschlosse-
ner Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – 
mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15) 

Entgeltgruppe S 12 

Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit 
staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abgeschlosse-
ner Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – 
mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen Tätigkeiten.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 12 und 15) 

Entgeltgruppe S 13 

1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-
nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)
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Entgeltgruppe S 14 

Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit 
staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abgeschlosse-
ner Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – 
mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit, die Entscheidungen 
zur Vermeidung der Gefährdung des Kindeswohls treffen und in Zusammenarbeit mit 
dem Familiengericht bzw. Vormundschaftsgericht Maßnahmen einleiten, welche zur 
Gefahrenabwehr erforderlich sind, oder mit gleichwertigen Tätigkeiten, die für die Ent-
scheidung zur zwangsweisen Unterbringung von Menschen mit psychischen Krank-
heiten erforderlich sind (z.B. Sozialpsychiatrischer Dienst der örtlichen Stellen der 
Städte, Gemeinden und Landkreise). 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 13, 14 und 15) 

Entgeltgruppe S 15 

1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-
nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)

3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Be-
hinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesent-
lichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Men-
schen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 8)

4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-
nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten für Menschen mit
Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit we-
sentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene
Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbe-
legung von mindestens 40 Plätzen bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)

5. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-
nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Erziehungsheimen oder von Wohnhei-
men für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX bestellt
sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4, 10 und 11)

6. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen
mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abge-
schlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht
vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit
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sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich mindes-
tens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Ent-
geltgruppe S 12 heraushebt.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15) 

Entgeltgruppe S 16 

1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-
nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)

3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Be-
hinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesent-
lichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Men-
schen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung
von mindestens 40 Plätzen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-
nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten für Menschen mit
Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit we-
sentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene
Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbe-
legung von mindestens 70 Plätzen bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)

5. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen
für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 10 und 11)

6. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-
nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Erziehungsheimen oder von Wohnhei-
men für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit
einer Durchschnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4, 9, 10 und 11)

Entgeltgruppe S 17 

1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)
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2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-
nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)

3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Be-
hinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesent-
lichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Men-
schen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung
von mindestens 70 Plätzen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-
nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten für Menschen mit
Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit we-
sentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene
Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbe-
legung von mindestens 90 Plätzen bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)

5. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-
nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Erziehungsheimen oder von Wohnhei-
men  für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit
einer Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4, 9, 10 und 11)

6. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen
mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abge-
schlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht
vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch be-
sondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 12 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15)

7. Psychagoginnen/Psychagogen mit staatlicher Anerkennung oder staatlich aner-
kannter Prüfung und entsprechender Tätigkeit.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 16)

Entgeltgruppe S 18 

1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

2. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Be-
hinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit
wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene
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Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbe-
legung von mindestens 90 Plätzen.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)  

3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen
für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer
Durchschnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 9, 10 und 11)

4. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen
mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abge-
schlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht
vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch das
Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe
S 17 Fallgruppe 6 heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15)

Protokollerklärungen: 

1. 1Die Beschäftigten – ausgenommen die in Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der
Fallgruppe 2, Entgeltgruppe S 7 und Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fall-
gruppe 2 eingruppierten Beschäftigten – erhalten für die Dauer der Tätigkeit in
einem Erziehungsheim, einem Kinder- oder einem Jugendwohnheim oder einer
vergleichbaren Einrichtung (Heim) eine Zulage in Höhe von 61,36 Euro monat-
lich, wenn in dem Heim überwiegend behinderte Menschen im Sinne des
§ 2 SGB IX oder Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierig-
keiten zum Zwecke der Erziehung, Ausbildung oder Pflege ständig untergebracht
sind; sind nicht überwiegend solche Personen ständig untergebracht, beträgt die
Zulage 30,68 Euro monatlich. 2Für die in Entgeltgruppe S 15 bei Tätigkeiten der
Fallgruppe 5, S 16 bei Tätigkeiten der Fallgruppen 5 und 6, S 17 bei Tätigkeiten
der Fallgruppe 5 und S 18 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 3 eingruppierten Be-
schäftigten gilt Satz 1 für die Dauer der Tätigkeit in einem Wohnheim für erwach-
sene Menschen mit Behinderung entsprechend. 3Für die in Entgeltgruppe S 4 bei
Tätigkeiten der Fallgruppe 2, Entgeltgruppe S 7 und Entgeltgruppe S 8b bei Tä-
tigkeiten der Fallgruppe 2 eingruppierten Beschäftigten in einem Heim im Sinne
des Satzes 1 erster Halbsatz beträgt die Zulage 40,90 Euro monatlich. 4Die Zu-
lage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen Beschäftigte einen Anspruch auf
Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts nach § 21 haben. 5Sie ist bei der Bemes-
sung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3) zu berücksichtigen.

2. Schwierige fachliche Tätigkeiten sind z.B.

a) Tätigkeiten in Einrichtungen für behinderte Menschen im Sinne des
§ 2 SGB IX und in psychiatrischen Kliniken,

b) alleinverantwortliche Betreuung von Gruppen z.B. in Randzeiten,

c) Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere
Aufgaben in der gemeinsamen Förderung behinderter und nicht behinderter
Kinder zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens einem Drittel von
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behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX in Einrichtungen der Kin-
dertagesbetreuung,  

d) Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX
oder in Gruppen von Kindern und Jugendlichen mit wesentlichen Erzie-
hungsschwierigkeiten,

e) Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen.

3. Als entsprechende Tätigkeit von Erzieherinnen/Erziehern gilt auch die Tätigkeit
in Schulkindergärten, Vorklassen oder Vermittlungsgruppen für nicht schulpflich-
tige Kinder und die Betreuung von über 18jährigen Personen (z.B. in Einrichtun-
gen für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder für Obdachlose).

4. 1Ständige Vertreterinnen/Vertreter sind nicht Vertreterinnen/Vertreter in Urlaubs- 
und sonstigen Abwesenheitsfällen. 2Je Kindertagesstätte soll eine ständige Ver-
treterin oder ein ständiger Vertreter der Leiterin oder des Leiters bestellt werden.

5. Nach diesem Tätigkeitsmerkmal sind auch

a) Kindergärtnerinnen/Kindergärtner und Hortnerinnen/Hortner mit staatlicher
Anerkennung oder staatlicher Prüfung,

b) Kinderkrankenschwestern/Kinderkrankenpfleger, die in Kinderkrippen tätig
sind,

eingruppiert. 

6. Besonders schwierige fachliche Tätigkeiten sind z.B. die

a) Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere
Aufgaben in der gemeinsamen Förderung behinderter und nicht behinderter
Kinder zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens einem Drittel von
behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX in Einrichtungen der Kin-
dertagesbetreuung,

b) Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX
oder von Kindern und Jugendlichen mit wesentlichen Erziehungsschwierig-
keiten,

c) Tätigkeiten in Jugendzentren/Häusern der offenen Tür,

d) Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen,

e) fachlichen Koordinierungstätigkeiten für mindestens vier Beschäftigte min-
destens der Entgeltgruppe S 8a,

f) Tätigkeiten einer Facherzieherin/eines Facherziehers mit einrichtungsüber-
greifenden Aufgaben.

7. Unter Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung sind Be-
schäftigte zu verstehen, die einen nach Maßgabe der Rahmenvereinbarung über
die Ausbildung und Prüfung an Fachschulen (Beschluss der Kultusministerkon-
ferenz vom 7. November 2002) gestalteten Ausbildungsgang für Heilpädagogin-
nen/Heilpädagogen mit der vorgeschriebenen Prüfung erfolgreich abgeschlos-
sen und die Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung „staatlich aner-
kannte Heilpädagogin/staatlich anerkannter Heilpädagoge“ erworben haben.

8. Kindertagesstätten im Sinne dieses Tarifmerkmals sind Krippen, Kindergärten,
Horte, Kinderbetreuungsstuben, Kinderhäuser und Kindertageseinrichtungen der
örtlichen Kindererholungsfürsorge.
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9. 1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das jeweilige Kalenderjahr
grundsätzlich die Zahl der vom 1. Oktober bis 31. Dezember des vorangegange-
nen Kalenderjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze zugrunde
zu legen. 2Eine Unterschreitung der maßgeblichen je Tag gleichzeitig belegbaren
Plätze von nicht mehr als 5 v.H. führt nicht zur Herabgruppierung. 3Eine Unter-
schreitung um mehr als 5 v.H. führt erst dann zur Herabgruppierung, wenn die
maßgebliche Platzzahl drei Jahre hintereinander unterschritten wird. 4Eine Un-
terschreitung auf Grund vom Arbeitgeber verantworteter Maßnahmen (z.B. Qua-
litätsverbesserungen) führt ebenfalls nicht zur Herabgruppierung. 5Hiervon blei-
ben organisatorische Maßnahmen infolge demografischer Handlungsnotwendig-
keiten unberührt.

10. Erziehungsheime sind Heime, in denen überwiegend behinderte Kinder oder Ju-
gendliche im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder oder Jugendliche mit wesentli-
chen Erziehungsschwierigkeiten ständig untergebracht sind.

11. Dieses Tätigkeitsmerkmal gilt nicht für Leiterinnen/Leiter bzw. ständige Vertrete-
rinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Wohngruppen.

12. Schwierige Tätigkeiten sind z.B. die

a) Beratung von Suchtmittel-Abhängigen,

b) Beratung von HIV-Infizierten oder an AIDS erkrankten Personen,

c) begleitende Fürsorge für Heimbewohnerinnen/Heimbewohner und nachge-
hende Fürsorge für ehemalige Heimbewohnerinnen/Heimbewohner,

d) begleitende Fürsorge für Strafgefangene und nachgehende Fürsorge für
ehemalige Strafgefangene,

e) Koordinierung der Arbeiten mehrerer Beschäftigter mindestens der Entgelt-
gruppe S 9.

13. Unter die Entgeltgruppe S 14 fallen auch Beschäftigte mit dem Abschluss
Diplompädagogin/Diplompädagoge, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten von Sozialarbeiterinnen/Sozialar-
beitern bzw. Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung
ausüben, denen Tätigkeiten der Entgeltgruppe S 14 übertragen sind.

14. 1Das „Treffen von Entscheidungen zur Vermeidung der Gefährdung des Kindes-
wohls und die Einleitung von Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Familien-
gericht bzw. Vormundschaftsgericht, welche zur Gefahrenabwehr erforderlich
sind“, sind im Allgemeinen Sozialen Dienst bei Tätigkeiten im Rahmen der Fall-
verantwortung bei

- Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII, 

- der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII, 

- der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 

- der Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten (§ 50 SGB VIII) 

einschließlich der damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten erfüllt.
2Die Durchführung der Hilfen nach den getroffenen Entscheidungen (z.B. Erzie-
hung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege oder Heimerziehung) fällt nicht unter
die Entgeltgruppe S 14. 3Die in Aufgabengebieten außerhalb des Allgemeinen
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Sozialen Dienstes wie z.B. Erziehungsbeistandschaft, Pflegekinderdienst, Adop-
tionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe, Vormundschaft, Pflegschaft auszuüben-
den Tätigkeiten fallen nicht unter die Entgeltgruppe S 14, es sei denn, dass durch 
Organisationsentscheidung des Arbeitgebers im Rahmen dieser Aufgabenge-
biete ebenfalls Tätigkeiten auszuüben sind, die die Voraussetzungen von Satz 1 
erfüllen.* 

15. 1Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer Hochschule
im Sinne des § 1 HRG ein Diplomgrad mit dem Zusatz "Fachhochschule" ("FH"),
ein anderer nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad
verliehen wurde. 2Die Abschlussprüfung muss in einem Studiengang abgelegt
worden sein, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allge-
meine Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder
eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvo-
raussetzung erfordert, und für den Abschluss eine Regelstudienzeit von mindes-
tens sechs Semestern – ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o.Ä. -
vorschreibt. 3Der Bachelorstudiengang muss nach den Regelungen des Akkredi-
tierungsrats akkreditiert sein. 4Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in akkreditier-
ten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien. 5Ein Abschluss an einer
ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossene Hochschulbildung, wenn er
von der zuständigen staatlichen Anerkennungsstelle als dem deutschen Hoch-
schulabschluss gleichwertig anerkannt wurde.

16. Psychagoginnen/Psychagogen mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-
schulbildung und entsprechender Tätigkeit werden von diesem Tätigkeitsmerk-
mal nicht erfasst.

* Hierzu Niederschriftserklärung zu der Protokollerklärung Nr. 14 im Teil B Abschnitt XXIV, abge-
druckt im Anschluss an den Tarifvertrag.
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Anlage C 

Tabelle TVöD / VKA 

 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 
gültig vom 1. März 2016 bis zum 31. Januar 2017 

(monatlich in Euro) 

Entgelt-
gruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

S 18 3.527,94 3.645,51 4.115,93 4.468,71 4.997,90 5.321,29 

S 17 3.177,02 3.498,52 3.880,71 4.115,93 4.586,29 4.862,66 

S 16 3.097,11 3.422,10 3.680,80 3.998,31 4.351,10 4.562,78 

S 15 2.982,92 3.292,71 3.527,94 3.798,41 4.233,51 4.421,65 

S 14 2.979,40 3.258,94 3.520,33 3.786,22 4.080,23 4.286,02 

S 13 2.948,68 3.177,02 3.469,13 3.704,30 3.998,31 4.145,30 

S 12 2.882,60 3.168,03 3.448,10 3.695,05 4.000,81 4.130,17 

S 11b 2.780,47 3.122,97 3.272,34 3.648,65 3.942,65 4.119,04 

S 11a 2.720,34 3.062,86 3.211,27 3.586,72 3.880,71 4.057,11 

S 10 [nicht besetzt] 

S 9 2.539,52 2.826,24 3.051,52 3.379,20 3.686,40 3.921,92 

S 8b 2.539,52 2.826,24 3.051,52 3.379,20 3.686,40 3.921,92 

S 8a 2.519,04 2.764,80 2.959,36 3.143,68 3.322,88 3.509,76 

S 7 2.463,44 2.691,79 2.874,48 3.057,14 3.194,16 3.398,57 

S 6 [nicht besetzt] 

S 5 [nicht besetzt] 

S 4 2.315,02 2.571,91 2.731,76 2.840,22 2.942,98 3.103,07 

S 3 2.155,18 2.420,06 2.573,62 2.714,63 2.779,14 2.856,20 

S 2 2.057,95 2.166,43 2.246,34 2.337,68 2.429,01 2.520,36 
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Anlage C 

Tabelle TVöD / VKA 

 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 
gültig ab 1. Februar 2017 

(monatlich in Euro) 

Entgelt-
gruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

S 18 3.610,85 3.731,18 4.212,65 4.573,72 5.115,35 5.446,34 

S 17 3.251,68 3.580,74 3.971,91 4.212,65 4.694,07 4.976,93 

S 16 3.169,89 3.502,52 3.767,30 4.092,27 4.453,35 4.670,01 

S 15 3.053,02 3.370,09 3.610,85 3.887,67 4.333,00 4.525,56 

S 14 3.049,42 3.335,53 3.603,06 3.875,20 4.176,12 4.386,74 

S 13 3.017,97 3.251,68 3.550,65 3.791,35 4.092,27 4.242,71 

S 12 2.950,34 3.242,48 3.529,13 3.781,88 4.094,83 4.227,23 

S 11b 2.845,81 3.196,36 3.349,24 3.734,39 4.035,30 4.215,84 

S 11a 2.784,27 3.134,84 3.286,73 3.671,01 3.971,91 4.152,45 

S 10 [nicht besetzt] 

S 9 2.599,20 2.892,66 3.123,23 3.458,61 3.773,03 4.014,09 

S 8b 2.599,20 2.892,66 3.123,23 3.458,61 3.773,03 4.014,09 

S 8a 2.578,24 2.829,77 3.028,90 3.217,56 3.400,97 3.592,24 

S 7 2.521,33 2.755,05 2.942,03 3.128,98 3.269,22 3.478,44 

S 6 [nicht besetzt] 

S 5 [nicht besetzt] 

S 4 2.369,42 2.632,35 2.795,96 2.906,97 3.012,14 3.175,99 

S 3 2.205,83 2.476,93 2.634,10 2.778,42 2.844,45 2.923,32 

S 2 2.106,31 2.217,34 2.299,13 2.392,62 2.486,09 2.579,59 
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D.1214 
Besondere Regelungen für Beschäftigte 

im Sozial- und Erziehungsdienst 

14  Entspricht redaktionell angepasst den §§ ... 3 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen 
§ 56 BT-V

Anlage D 
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Zu Abschnitt III Entgelt 

Nr. 3 

(1) Beschäftigte, die nach dem Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 - Entgeltordnung 
(VKA) eingruppiert sind, erhalten abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 2 Entgelt 
nach der Anlage C. 

(2) Anstelle des § 16 gilt folgendes: 

1Die Entgeltgruppen S 2 bis S 18 umfassen sechs Stufen. 2Bei Einstellung wer-
den die Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufs-
erfahrung vorliegt. 3Verfügt die/der Beschäftigte über eine einschlägige Berufser-
fahrung von mindestens einem Jahr, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2; verfügt 
sie/er über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens vier Jahren, erfolgt 
in der Regel eine Zuordnung zur Stufe 3. 4Unabhängig davon kann der Arbeitge-
ber bei Neueinstellungen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorhe-
rigen beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die Stufenzuordnung berück-
sichtigen, wenn diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist. 5Bei 
Einstellung von Beschäftigten in unmittelbarem Anschluss an ein Arbeitsverhält-
nis im öffentlichen Dienst (§ 34 Abs. 3 Satz 3 und 4) oder zu einem Arbeitgeber, 
der einen dem TVöD vergleichbaren Tarifvertrag anwendet, kann die in dem vor-
hergehenden Arbeitsverhältnis erworbene Stufe bei der Stufenzuordnung ganz 
oder teilweise berücksichtigt werden; Satz 4 bleibt unberührt. 6Die Beschäftigten 
erreichen die jeweils nächste Stufe – von Stufe 3 an in Abhängigkeit von ihrer 
Leistung gemäß § 17 Abs. 2 – nach folgenden Zeiten einer ununterbrochenen 
Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber (Stufenlauf-
zeit):

- Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1, 

- Stufe 3 nach drei Jahren in Stufe 2, 

- Stufe 4 nach vier Jahren in Stufe 3, 

- Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und 

- Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5. 
7Abweichend von Satz 1 ist Endstufe die Stufe 4 

a) in der Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 3 und

b) in der Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppe 3.
8Abweichend von Satz 6 erreichen Beschäftigte, die nach dem Teil B Abschnitt 
XXIV der Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) in der Entgeltgruppe S 8b bei Tätig-
keiten der Fallgruppen 1 oder 2 eingruppiert sind, die Stufe 5 nach sechs Jahren 
in Stufe 4 und die Stufe 6 nach acht Jahren in Stufe 5. 
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Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 3: 

Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag für Praktikantinnen/Praktikanten des 
öffentlichen Dienstes (TVPöD) vom 27. Oktober 2009 gilt grundsätzlich als Er-
werb einschlägiger Berufserfahrung. 

(3) Soweit im Allgemeinen Teil auf bestimmte Entgeltgruppen Bezug genommen 
wird, entspricht 

die Entgeltgruppe der Entgeltgruppe 

S 2 2 
S 3 4 
S 4 5 
S 5 6 
S 6 bis S 8b 8 
S 9 bis S 11a 9a 
S 11b bis S 13 9b 
S 14  9c 
S 15 und S 16 10 
S 17  11 
S 18  12. 

(4) Auf Beschäftigte der Entgeltgruppe S 9 findet der in § 20 Abs. 2 Satz 1 für die 
Entgeltgruppen 1 bis 8 ausgewiesene Prozentsatz Anwendung. 
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18. Zu § 20 Abs. 2 Satz 1:

Die Tarifvertragsparteien stimmen überein, dass die Beschäftigten der Entgeltgruppe 
2Ü zu den Entgeltgruppen 1 bis 8 und die Beschäftigten der Entgeltgruppe 15Ü zu den 
Entgeltgruppen 13 bis 15 gehören. 

18a.  Zu § 20 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 Buchst. c 

Dem Entgeltanspruch steht der Anspruch auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld gleich. 

Niederschriftserklärungen  

. . . 

. . . 
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